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Im Einklang mit dem Beschluss des Reichstages[footnoteRef:2] wird in Bezug auf das Gesetz (2018:2088) über Tabak und ähnliche Produkte Folgendes verfügt: [2:  Regierungsvorlage 2021/22:200, Bericht 2021/22:SoU31, Reichstagsmitteilung 2021/22:443.] 

 das derzeitige Kapitel 5 §§ 14-21 wird zu Kapitel 5 §§ 13-20;
 Kapitel 1 §§ 2 und 3, Kapitel 4 §§ 1-4 und 8, Kapitel 5 §§ 1, 3 und die neuen §§ 14, 16-18, Kapitel 6 § 1, Kapitel 7 §§ 3-5, 8 und 10, Kapitel 8 § 2, Kapitel 10 §§ 2 und 4, Kapitel 11 §§ 6, 12 und 13 sowie die Überschrift von Kapitel 4 erhalten folgende Fassung;
 die Überschrift unmittelbar vor Kapitel 8 § 5 erhält folgende Fassung: „Gebühr für Produktmeldungen und gemeldete Daten"; 
 die Überschriften unmittelbar vor Kapitel 5 §§ 14-18 und 21 werden unmittelbar vor Kapitel 5 §§ 13-17 bzw. 20 eingefügt;
 vier neue Paragraphen, nämlich Kapitel 4 §§ 9-11 und Kapitel 8 § 6, werden eingefügt und unmittelbar vor Kapitel 4 § 11 eine neue Überschrift mit folgendem Wortlaut. 


Kapitel 1

[image: ändrad text]§ 2 Dieses Gesetz enthält Bestimmungen über Tabak, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter, pflanzliche Produkte zum Rauchen und über die Verwendung anderer Produkte, die dem Rauchen in der Art ihrer Verwendung entsprechen, aber keinen Tabak enthalten. Das Gesetz enthält auch Bestimmungen über nikotinfreie Flüssigkeiten, die für den Konsum durch elektronische Zigaretten bestimmt sind.
Das Gesetz enthält Bestimmungen über:
- Produktanforderungen und Meldepflichten (Kapitel 2);
- Kennzeichnung und Verpackung (Kapitel 3);
[image: ändrad text]- Bewerbung von Tabakerzeugnissen, elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern (Kapitel 4);
- Handel (Kapitel 5);
- rauchfreie Zonen (Kapitel 6);
- Überwachung (Kapitel 7);
- Gebühren (Kapitel 8);
- Rechtsmittel (Kapitel 9);
- Strafen und Verfall (Kapitel 10); und
- Genehmigungen (Kapitel 11).


§ 3[footnoteRef:3] Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: [3:  Neuester Wortlaut 2022:1145.] 

[image: ändrad text]1. elektronische Zigarette: ein Produkt, das zum Konsum von Nikotindampf über ein Mundstück verwendet werden kann, oder ein Bestandteil dieses Produkts, einschließlich einer Patrone, eines Tanks und des Geräts ohne Patrone oder Tank;
2. Nachfüllbehälter: ein Gefäß, das eine nikotinhaltige Flüssigkeit enthält, die zum Nachfüllen einer elektronischen Zigarette verwendet werden kann;
3. pflanzliches Raucherzeugnis: ein Produkt auf der Basis von Pflanzen, Kräutern oder Früchten, das keinen Tabak enthält und durch Verbrennung konsumiert werden kann;
4. Einzelhandel: Verkauf an Verbraucher;
5. Großhandel: Verkäufe mit Ausnahme des Einzelhandels;
[image: ändrad text]6. Verkaufsstelle: eine physische Verkaufsstelle oder eine Website für den Einzelhandel;
7. physische Verkaufsstelle: bestimmte Räumlichkeiten oder andere abgegrenzte Flächen für den Einzelhandel;
8. Sponsoring: jede Form von öffentlichem oder privatem Beitrag zu einer Veranstaltung, Tätigkeit oder Person mit dem Ziel oder der direkten oder indirekten Wirkung, eine Ware oder ein Produkt zu fördern;
9. grenzüberschreitender Fernverkauf: Verkäufe, bei denen sich zum Zeitpunkt der Bestellung der Ware oder des Produkts der Verbraucher in Schweden und die Verkaufsstelle in einem anderen Land oder die Verkaufsstelle in Schweden und der Verbraucher in einem anderen Mitgliedstaat befindet;
[image: ändrad text]10. Mitgliedstaat: ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist oder ein anderer Staat, der unter das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) fällt und der die Bestimmungen der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG in nationales Recht umgesetzt hat.

[image: ändrad rubrik]Kapitel 4 Bewerbung von Tabakerzeugnissen, elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern

[image: ändrad text][image: ändrad text]§ 1[footnoteRef:4] Die Bewerbung von Tabakerzeugnissen an Verbraucher ist verboten. [4:  Neuester Wortlaut 2020:877.] 

Das Verbot gemäß Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für Informationen in:
1. Zeitschriften oder anderen vergleichbaren Veröffentlichungen, auf die das Gesetz über die Pressefreiheit Anwendung findet, ausgenommen kommerzielle Werbung;
2. anderen Druckerzeugnissen, auf die das Pressefreiheitsgesetz Anwendung findet;
3. Fernsehsendungen, Fernsehsendungen auf Abruf oder Tonsendungen, es sei denn, es handelt sich um kommerzielle Werbung; oder
4. andere Übertragungen oder technische Aufzeichnungen, auf die das Grundgesetz über die Meinungsfreiheit Anwendung findet.

[image: ändrad text]§ 2 Innerhalb physischer Verkaufsstellen ist es erlaubt, Werbebotschaften für Tabakerzeugnisse zu verwenden, die nicht aufdringlich sind oder zum Tabakkonsum auffordern. Solche kommerziellen Mitteilungen sind, soweit möglich, so anzubringen, dass sie von außerhalb der Verkaufsstelle nicht sichtbar sind.

[image: ändrad text]§ 3 Es ist verboten, elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter durch kommerzielle Mitteilungen an Verbraucher zu bewerben, und zwar in:

[image: ändrad text][image: ändrad text]1. Zeitschriften oder andere vergleichbare Veröffentlichungen, auf die die Verordnungen über die Pressefreiheit Anwendung finden; 
2. Dienste der Informationsgesellschaft; und
3. Fernsehsendungen, Fernsehen auf Abruf oder Tonübertragungen.
Unterabsatz 1 gilt nicht für Informationen, auf die das Gesetz über die Pressefreiheit oder das Grundgesetz über die Meinungsfreiheit anwendbar ist, außer im Fall von kommerzieller Werbung.

[image: ändrad text]§ 4[footnoteRef:5] Innerhalb physischer Verkaufsstellen ist es erlaubt, Werbebotschaften für elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter zu verwenden, die nicht aufdringlich sind oder zum Gebrauch solcher Produkte auffordern. [5:  Neuester Wortlaut 2020:877.] 


[image: ändrad text]§ 8 Sponsoring zur Förderung von Tabakerzeugnissen, elektronischen Zigaretten oder Nachfüllbehältern ist verboten, wenn es grenzüberschreitende Auswirkungen haben kann.

[image: ändrad text]§ 9 Hersteller, Großhändler und Importeure dürfen keine nationalen Veranstaltungen oder Aktivitäten sponsern, zu denen die Öffentlichkeit Zugang hat, wenn das Sponsoring für Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter wirbt.

[image: ändrad text]§ 10 Bestimmungen zum Verbot von Sponsoring im Radio, Fernsehen und auf Videoplattformen sowie von Produktplatzierungen im Fernsehen und auf Videoplattformen sind im Radio- und Fernsehgesetz (2010:696) festgelegt.

[image: ändrad rubrik]Zusätzliche Bestimmungen zur Werbung

[image: ändrad text]§ 11 Die Bestimmungen des Werbegesetzes (2008:486) gelten für Werbung, die gegen einen der §§ 1-9 verstößt, im Falle:
1. einer Überwachung durch die schwedische Verbraucherschutzbehörde gemäß Kapitel 7 § 8; oder 
2. einer Klage eines Unternehmers oder einer Vereinigung im Sinne von § 47 Nummer 2 und Nummer 3 des Werbegesetzes.
Bei der Anwendung der §§ 5, 23 und 26 des Werbegesetzes gilt eine Werbemaßnahme, die gegen einen der §§ 1 bis 9 oder gegen Kapitel 3 § 3 oder § 4 verstößt, als unlauter gegenüber den Verbrauchern. Eine Werbemaßnahme, die gegen § 1 Unterabsatz 1 verstößt und in einem in Unterabsatz 2 Nummer 3 oder Nummer 4 genannten Medium durchgeführt wird, oder die gegen § 3 Unterabsatz 1 Nummer 1 oder 3 oder § 5 Nummer 2 oder 3 verstößt, kann mit einer Geldbuße wegen Marktstörung gemäß den Bestimmungen der §§ 29 bis 36 des Werbegesetzes belegt werden.

Kapitel 5

§ 1 Nur Genehmigungsinhaber dürfen im Einzel- oder Großhandel mit Tabakerzeugnissen tätig sein. 
Einzelhändler oder Großhändler, die weder ihren Sitz noch eine ständige Niederlassung für geschäftliche Aktivitäten in Schweden haben, benötigen keine Genehmigung.
[image: ändrad text]Die Genehmigungen können für einen bestimmten Zeitraum oder bis auf weiteres gültig sein. Beabsichtigt die antragstellende Person, den Einzelhandel von einer physischen Verkaufsstelle aus zu betreiben, muss sich die Genehmigung auf diese Verkaufsstelle beziehen.

§ 3 Genehmigungsanträge sind schriftlich zu stellen.
[image: ändrad text]Die Genehmigungen für den Einzelhandel werden von der Gemeinde erteilt, in der sich die Verkaufsstelle befindet. In Ermangelung einer physischen Verkaufsstelle wird die Genehmigung von der Gemeinde erteilt, in der das Unternehmen, das diesen Handel betreiben will, seinen Sitz hat, oder, in Ermangelung eines Sitzes im Land, von der Gemeinde, in der das Unternehmen eine Betriebsstätte hat.
Genehmigungen für den Großhandel werden von der Gemeinde erteilt, in der das Unternehmen, das diesen Handel betreiben will, seinen Sitz hat, oder, falls es keinen Sitz im Land hat, von der Gemeinde, in der das Unternehmen eine ständige Niederlassung hat.

[image: ändrad text]§ 14 Ein Gewerbetreibender, der seinen Sitz oder eine ständige Niederlassung in Schweden hat, darf den Einzelhandel mit elektronischen Zigaretten oder Nachfüllbehältern nicht ohne vorherige Anmeldung des Verkaufs betreiben. 
Die Anmeldung erfolgt bei der Gemeinde, in der sich die physische Verkaufsstelle befindet. In Ermangelung einer physischen Verkaufsstelle erfolgt die Anmeldung bei der Gemeinde, in der das Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder, in Ermangelung eines eingetragenen Sitzes im Land, bei der Gemeinde, in der das Unternehmen eine ständige Niederlassung hat.

[image: ändrad text]§ 16 Personen, die Verkäufe gemäß § 14 oder 15 durchführen, müssen eine Selbstkontrolle in Bezug auf den Verkauf und die sonstige Handhabung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern durchführen und sicherstellen, dass es ein angemessenes Selbstkontrollprogramm gibt.
Der Anmeldung von Verkäufen gemäß § 14 oder der Registrierung gemäß § 15 sind das Selbstkontrollprogramm und andere Informationen beizufügen, die für die Überwachung durch die Gemeinde und die schwedische Gesundheitsbehörde erforderlich sind. Jede Änderung dieser Informationen ist der Gemeinde oder der schwedischen Gesundheitsbehörde unverzüglich mitzuteilen.

[image: ändrad text]§ 17 Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter dürfen nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft oder anderweitig im Geschäftsverkehr abgegeben werden. Personen, die solche Waren oder Produkte liefern, müssen sicherstellen, dass der Empfänger dieses Alter erreicht hat.
Besteht ein konkreter Grund zu der Annahme, dass Waren oder Erzeugnisse für Personen bestimmt sind, die nicht mindestens 18 Jahre alt sind, dürfen sie nicht geliefert werden.
[image: ändrad text]An Verkaufsstellen muss es ein klares und sichtbares Hinweisschildüber das Verbot des Verkaufs oder der Lieferung der in Absatz 1 genannten Waren oder Erzeugnisse an Personen unter 18 Jahren geben.

[image: ändrad text]§ 18 Tabak, elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter, die an Verbraucher verkauft werden, müssen so angeboten werden, dass eine Überprüfung des Alters des Empfängers möglich ist. Dies gilt auch, wenn der Verkauf über einen Automaten, im Wege des Fernabsatzes oder auf ähnliche Weise erfolgt.

Kapitel 6

§ 1 Im Sinne dieses Kapitels gilt als Rauchen:
1. das Rauchen von Tabak;
2. das Inhalieren nach Verdampfen oder sonstiger Erhitzung des Tabaks; 
3. die Verwendung von elektronischen Zigaretten; 
4. die Verwendung von pflanzlichen Produkten zum Rauchen; und
[image: ändrad text]5. die Verwendung anderer Erzeugnisse, die in der Art ihrer Verwendung dem Rauchen entsprechen, aber keinen Tabak enthalten.

Kapitel 7

§ 3 Die Gemeinde übt die Aufsicht aus, um sicherzustellen, dass dieses Gesetz und die damit zusammenhängenden Vorschriften befolgt werden in Bezug auf:
[image: ändrad text]1. das Verbot der Abgabe von aromatisierten Flüssigkeiten gemäß Kapitel 2 § 6a an physischen Verkaufsstellen;
2. die Gesundheitswarnungen, die Produktaufmachung und die Identifizierungs- und Sicherheitskennzeichnungen gemäß Kapitel 3 §§ 1, 3, 4 und 7, an physischen Verkaufsstellen;
3. die Abgabe von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern gemäß Kapitel 2 §§ 7 bis 9 und Kapitel 3 §§ 2, 5 und 6, an physischen Verkaufsstellen;
4. die Werbung gemäß Kapitel 4 §§ 1, 2 und 4 bis 7 in Bezug auf Werbemaßnahmen an oder im Zusammenhang mit physischen Verkaufsstellen; und
5. rauchfreie Zonen im Sinne von Kapitel 6 § 2, die nicht nur für das Personal und die Räumlichkeiten im Sinne von Kapitel 6 § 3 vorgesehen sind.

§ 4 Die Gemeinde und die Polizeibehörde üben die Aufsicht aus, um sicherzustellen, dass dieses Gesetz und die damit zusammenhängenden Vorschriften eingehalten werden in Bezug auf:
[image: ändrad text]1. die Abgabe von neuartigen Tabakerzeugnissen gemäß Kapitel 2 § 3, an physischen Verkaufsstellen;
2. den Verkauf von Tabakerzeugnissen in anderen Fällen als im grenzüberschreitenden Fernabsatz gemäß Kapitel 5 §§ 1, 6 bis 10, 12 und 13;
3. die Meldung des Verkaufs von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern sowie die Selbstkontrolle in anderen Fällen als dem grenzüberschreitenden Fernabsatz gemäß Kapitel 5 §§ 14 und 16; und
4. eine Altersgrenze gemäß Kapitel 5 §§ 17 und 18.

§ 5 Die schwedische Gesundheitsbehörde beaufsichtigt die Einhaltung dieses Gesetzes und der damit zusammenhängenden Vorschriften in Bezug auf:
1. die Produktanforderungen und die Meldepflicht in anderen als den in § 4 genannten Fällen gemäß Kapitel 2 § 1 Unterabsätze 1 und 2 sowie Kapitel 2 §§ 2 bis 11;
[image: ändrad text] 2. das Verbot von Aromen, in anderen als den in § 3 genannten Fällen, gemäß Kapitel 2 § 6a;
3. Gesundheitswarnungen, Produktaufmachung und begleitende Informationen in anderen als den in § 3 genannten Fällen gemäß Kapitel 3 §§ 1 bis 6;
[image: ändrad text]4. die Registrierung gemäß Kapitel 5 §§ 5 und 15, bei grenzüberschreitenden Fernverkäufen und die Eigenkontrolle gemäß Kapitel 5 §§ 6, 7 und 16, bei solchen grenzüberschreitenden Fernverkäufen; und
5. das Verbot der Herstellung oder der Einfuhr gemäß den auf der Grundlage von Kapitel 11 § 5 erlassenen Vorschriften.

[image: ändrad text]§ 8[footnoteRef:6] Die schwedische Verbraucherschutzbehörde beaufsichtigt die Einhaltung dieses Gesetzes und der damit zusammenhängenden Vorschriften in Bezug auf die Vermarktung in anderen als den in § 3 genannten Fällen gemäß Kapitel 4 §§ 1 bis 9. [6:  Neuester Wortlaut 2020:344.] 


§ 10 Eine Gemeinde kann eine Verkaufsgenehmigung widerrufen, wenn: 
1. die Genehmigung nicht mehr genutzt wird;
2. der Inhaber der Genehmigung die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung nicht erfüllt;
[image: ändrad text]3. mit Wissen des Genehmigungsinhabers am physischen Verkaufsort oder im Zusammenhang damit oder anderweitig im Rahmen der Tätigkeiten, für die eine Genehmigung gilt, ohne Zutun des Genehmigungsinhabers eine kriminelle Handlung begangen wurde; oder
4. der Genehmigungsinhaber eine Verwarnung erhalten hat, ohne dass die Bedingungen, die zu der Verwarnung geführt haben, korrigiert worden sind.

Kapitel 8

[image: ändrad text]§ 2 Eine Gemeinde kann Gebühren für ihre Aufsicht über alle Personen erheben, die Verkäufe gemäß einer Lizenz nach Kapitel 5 § 1 tätigen und über Personen, die nach einer Mitteilung gemäß Kapitel 5 §14 Verkäufe tätigen, und über Personen, die Verkäufe von nikotinfreien Flüssigkeiten zum Verbrauch in elektronischen Zigaretten tätigen.

[image: ändrad text]§ 6 Die schwedische Gesundheitsbehörde kann von den Herstellern und Importeuren von Tabakerzeugnissen Gebühren für die Entgegennahme, Speicherung, Bearbeitung, Analyse und Veröffentlichung der Informationen erheben, die der Behörde gemäß Kapitel 2 §§ 2 und 6 übermittelt werden.

Kapitel 10

§ 2    Wer vorsätzlich entgegen dem Verbot des Kapitels 3 § 1 Unterabsatz 3 Tabakerzeugnisse anbietet, die nicht mit den vorgeschriebenen Warnhinweisen versehen sind, wird mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten wegen unerlaubten Umgangs mit Tabak wird bestraft.
[image: ändrad text]Das Gleiche gilt für denjenigen, der vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Kapitel 5 § 17 Unterabsatz 1 oder 2 Tabakerzeugnisse verkauft oder vertreibt.
Handelt es sich um eine geringfügige Handlung, so wird sie nicht strafbar.

§ 4 Wer vorsätzlich gegen Kapitel 3 § 2 Unterabsatz 3 oder § 6 Unterabsatz 3 verstößt oder entgegen einem Verbot gemäß Kapitel 7 § 13 elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter verkauft, wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens sechs Monaten bestraft.
[image: ändrad text]Das Gleiche gilt für diejenigen, die vorsätzlich oder fahrlässig gegen Kapitel 5 § 14 oder 15 verstoßen oder entgegen Kapitel 5 § 17 Unterabsatz 1 oder 2 elektronische Zigaretten oder Nachfüllbehälter verkaufen oder vertreiben.
Handelt es sich um eine geringfügige Handlung, so wird sie nicht strafbar.

Kapitel 11

§ 6 Die Regierung oder die von ihr bestimmte Behörde kann Vorschriften erlassen über:
[image: ändrad text][image: ändrad text]1. die in Kapitel 2 § 6a genannten Zusatzstoffe;
2. die Form und den Inhalt einer Mitteilung nach Kapitel 2 § 7;
3. den Produktinhalt und die Gestaltung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern gemäß Kapitel 2 § 8;
4. die Erfüllung der Meldepflicht gemäß Kapitel 2 § 9;
5. das Informationssammlungssystem gemäß Kapitel 2 § 10 Unterabsatz 1;
6. die Meldepflicht nach Kapitel 2 § 11 Unterabsatz 2;
7. den Inhalt und die Ausgestaltung der Merkblätter nach Kapitel 3 § 5; und
8. den Inhalt und die Gestaltung der Inhaltserklärung nach Kapitel 3 § 6.
[image: ändrad text]§ 12 Die Regierung oder die von der Regierung benannte Behörde kann Vorschriften über die Gestaltung der in Kapitel 5 §§ 6 und 16 genannten Selbstkontrollprogramme erlassen.

[image: ändrad text]§ 13 Die Regierung kann zusätzlich zu den in Kapitel 5 § 13 festgelegten Anforderungen weitere Vorschriften über Packungen für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen erlassen.
                      
1. Dieses Gesetz tritt am 1. August 2022 in Kraft.
2. Flüssigkeiten, die zum Verbrauch in elektronischen Zigaretten bestimmt sind, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes hergestellt oder in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, können den Verbrauchern auf dem schwedischen Markt weiterhin zur Verfügung gestellt werden, obwohl sie Zusatzstoffe enthalten, die zu einem deutlich spürbaren anderen Aroma oder Geschmack als Tabak führen, jedoch längstens zum 1. Januar 2023.

Im Auftrag der Regierung

LENA HALLENGREN
	Zandra Milton
                          (Ministerium für Gesundheit und soziale Angelegenheiten)
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